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1. RECHTSGRUNDLAGEN

 Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634),
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634,

 Baunutzungsverordnung (BauNVO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No
vember 2017 (BGBl. I S. 3786),
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786,

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zu
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden 
ist",
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 4.5.2017 I 1057,

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), ), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808),

 Landesentwicklungsgesetz  Sachsen-Anhalt  (LEntwG LSA)  vom 23.  April  2015 (GVBl. 
LSA S.  170),  geändert  durch Gesetz zur  Änderung des Landesentwicklungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt vom 30. Oktober 2017 (GVBl. LSA S. 203),

 Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 
2010) vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160),

 Kommunalverfassungsgesetz  des  Landes  Sachsen-Anhalt  (KVG  LSA)  vom  17.  Juni 
2014, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts 
des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vor
schriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288).

2. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Die 1. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) der Einheitsgemeinde (EHG) 
Stadt Osterwieck umfasst vier Teilbereiche in vier Ortschaften. Entsprechend unterschiedli
che Entwicklungsziele machten die Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Im fol
genden sind Anlass, Ziel und Zweck der Planung für die einzelnen Teilbereiche aufgeführt.

Wernigeröder Tor, Dardesheim
Für den Teilbereich Am Wernigeröder Tor in Dardesheim besteht die Absicht eines Inves
tors, eine Seniorenwohnanlage zu errichten. Das Plangebiet  kann von der Straße Werni
geröder Tor aus erschlossen werden und grenzt direkt an die im Zusammenhang bebaute 
Ortslage Dardesheims an.
  

Westlich stellt der wirksame FNP der EHG Stadt Osterwieck Wohnbauflächen, für den daran 
anschließenden Teil jedoch eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Daher ist hier eine pla
nungsrechtliche Grundlage für eine Bebauung derzeit nicht gegeben.
Angesichts des demografischen Wandels und des zu erwartenden steigenden Anteiles älte
rer Menschen an der Bevölkerung, ist die Stadt Osterwieck bestrebt, Menschen und ihren 
Familien in  allen Lebenssituationen und in jedem Alter  ein selbstständiges und selbstbe
stimmtes Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. 
  

Insbesondere ist zum Angebot von seniorengerechten Wohnen festzustellen, dass Einrich
tungen im Gemeindegebiet nur in Osterwieck und Hessen vorhanden sind. Um das Ziel der 
wohnortnahen Unterbringung von Senioren zu erreichen, ist es auch im Bereich weiterer Ort
schaften notwendig, nachhaltige Angebote zu entwickeln.
Durch die Weiterentwicklung von Wohnbauflächen direkt im Anschluss an die bereits vorhan
denen Wohnnutzungen wird die Ortslage Dardesheims städtebaulich abgerundet und auch 
die bereits vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet.
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Die EHG Stadt Osterwieck strebt daher an, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Wohnnutzungen zu schaffen. Dafür ist es erforderlich, im Flächennutzungsplan für das ge
samte Plangebiet Wohnbauflächen darzustellen. 
Zur konkreten Sicherstellung der Umsetzung des Planungszieles ist zudem die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes notwendig. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss wurde bereits 
am 28.09.2017 gefasst.

An der Zuckerfabrik, Hessen
Die im Plangebiet ansässigen Gewerbebetriebe Fa. Hirsch – Installation von Steuerungsan
lagen und Programmierung – und Fa. Grunwald – Instandhaltungs- und Dienstleistungsser
vice – planen aufgrund ihrer positiven Unternehmensentwicklung bauliche Erweiterungen an 
ihrem Standort. So beabsichtigt die Fa. Hirsch eine weitere Halle sowie ein Bürogebäude zu 
errichten und die Fa. Grunwald einen Hallenanbau; beides mit zugehörigen Freiflächen. 
Für die beabsichtigte Erweiterung der Nutzung ist derzeit weder eine rechtliche Grundlage 
nach § 34, noch nach § 35 BauGB gegeben. 
Die Stadt Osterwieck sieht jedoch städtebauliche, ortsplanerische und wirtschaftliche Vorteile 
in dem Vorhaben: die bauliche Wiedernutzbarmachung des ehemaligen Zuckerfabrikgelän
des, die Nachverdichtung des vorhandenen Gewerbestandortes und natürlich die Sicherung 
von Arbeitsplätzen vor Ort. Daher befürwortet sie auch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Ehemalige Zuckerfabrik Hessen“. Hier soll als Art der baulichen Nutzung ein eingeschränk
tes Gewerbegebiet festgesetzt werden. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.05.2017 ge
fasst.
Die bisherige Flächennutzungsplanung sieht im Plangebiet Mischbauflächen sowie landwirt
schaftliche Fläche vor. Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind die Bebauungspläne aus dem Flächen
nutzungsplan zu entwickeln.  Daher  ist  die  Änderung des Flächennutzungsplanes für  das 
Plangebiet erforderlich. Es soll im Bereich der bereits vorhandenen gewerblichen Nutzungen 
und für die Erweiterungsfläche im FNP eine gewerbliche Baufläche dargestellt werden.
Durch die Schaffung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten wird der erfolgreiche Gewer
bestandort und seine künftige Entwicklung gesichert. Dies entspricht den Zielen der Stadt 
Osterwieck, ortsansässige Gewerbebetriebe zu halten und zu fördern, die gewerbliche Flä
chen an erfolgreichen Altstandorten zu konzentrieren und so eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung umzusetzen.

Amt, Lüttgenrode
Anlass der Planung ist die Absicht des hier ansässigen Gewerbebetriebes Siegl & Siegl Me
tallbau OHG auf seinem Grundstück bauliche Umstrukturierungen und Erweiterungen umzu
setzen.
Durch  die  Schaffung  von  baulichen  Entwicklungsmöglichkeiten  soll  dieser  erfolgreiche 
Gewerbestandort gesichert und entwickelt werden. Dies dient dem Ziel der Stadt Osterwieck, 
ortsansässige Gewerbebetriebe zu halten und zu fördern.
Zudem wird durch die bauliche Verdichtung auf diesem voll erschlossenen Grundstückes in
nerhalb der Ortslage Lüttgenrodes der Neuversiegelung, insbesondere von bisher unbebau
ten Flächen für die Landwirtschaft und den Wald, entgegengewirkt.
Dieser Zielstellung entsprechend wurde im Jahr 2016 mit der Aufstellung des Bebauungs
plans „Gewerbegebiet Amt“ begonnen (Aufstellungsbeschluss 17.03.2016) und die frühzeiti
gen Beteiligungen der Öffentlichkeit  sowie der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (TÖB)  durchgeführt (25.08.2016.-20.10.2016).
Nach  Auswertung  der  eingegangenen  Stellungnahmen  wurde  festgestellt,  dass  die  an
gestrebte Entwicklung im Plangebiet aus immissionschutzrechtlichen Gründen nicht umge
setzt werden kann. Grund dafür ist die Unterschreitung der notwendigen Mindestabstände 
der gewerblichen Nutzung zu in der benachbarten Mischbaufläche möglichen Wohnnutzun
gen. 
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Zwischenzeitlich wurde die benachbarte Mischbaufläche durch Siegl & Siegl erworben und 
soll in den Standort integriert werden. Für die Fläche wird angestrebt, die planungsrechtli
chen Voraussetzungen für eine entsprechende gewerbliche Nutzung zu schaffen. Damit wür
den die in einer Mischbaufläche zu beachtenden Schutzansprüche entfallen.
Dies  entspricht  den  Zielen  der  Stadt  Osterwieck  zur  Sicherung  und  Entwicklung  dieses 
gewerblichen Altstandortes. Eine Beibehaltung gemischter Nutzungen wird nicht mehr an
gestrebt.
Es sollen mit Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzun
gen  für  die  Ausweitung  des  Geltungsbereiches  des  BPlanes  „Gewerbegebiet  Amt“  ge
schaffen werden (Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB). 

Hinter den Gärten, Zilly
Bisher ist das Plangebiet im wirksamen FNP als Erweiterungsfläche für Wohnnutzungen (W 
geplant) in einer Tiefe von ca. 100 m  dargestellt. Aufgrund der Absicht einer Familie, das 
zum W geplant gehörige Flurstück in einer Tiefe von ca. 35 m als Baugrundstück zu nutzen 
wird eine Entwicklung von Wohnnutzungen in der bisher dargestellten Tiefe nicht mehr an
gestrebt. Daher soll die Darstellung der Wohnbaufläche auf diesen Bereich reduziert werden. 
Die restliche Fläche nördlich soll ihrer derzeitigen und künftig angestrebten Nutzung entspre
chend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden.
Damit entspricht die EHG Stadt Osterwieck insbesondere dem Ziel des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden.
  

Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sollen durch Änderungen der Dar
stellungen des FNP in den vier Teilbereichen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die jeweils angestrebte Entwicklung  geschaffen werden.
Aus Gründen der Optimierung des Planungsaufwandes wird die Änderung des FNP für die 
vier Teilbereiche in einem Verfahren zusammengefasst .
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3. LADEBEDINGUNGEN

Die Lage der Ortschaften, in denen sich die Teilbereiche der 1. Änderung des FNP befinden, 
ist dem Titelblatt zu entnehmen.
Im folgenden werden die Lagebedingungen in den Ortschaften dargelegt.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim

Das Plangebiet Wernigeröder Tor befindet sich am südlichen Ortsrand von Dardesheim. Es 
ist derzeit unbebaut.
  

Im  Westen grenzt  die  Wohnbebauung  des  in  Nord-Süd-Richtung  verlaufenden  Teils  der 
Straße „Am Wernigeröder Tor“ an, im Norden ebenfalls Wohnbauten.
Südlich schließt ein Feldweg an. Jenseits des Feldweges liegen landwirtschaftliche Flächen. 
  

Das Plangebiet ist im FNP als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Südlich des Feldweges 
außerhalb  des Plangebietes  ist  der  Verlauf  einer  unterirdischen Hauptversorgungsleitung 
(Gasleitung) gekennzeichnet.
  

Dieser Teilbereich der FNP-Änderung umfasst ca. 0,5 ha.
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Das Plangebiet  an der Zuckerfabrik liegt  am nördlichen Ortsrand von Hessen.  Es ist  im 
Süden mit gewerblich genutzten Gebäuden bebaut. Der nördliche Teil stellt eine Brachfläche 
auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik dar. Hier sind Aufschüttungen, diverse Befes
tigungen und auch Fundamentreste der ehemaligen Zuckerfabrik Hessen vorhanden.
  

Im Süden wird dieser Teilbereich begrenzt durch die Straße „Am Stift“. Jenseits der Straße 
sowie östlich des Plangebietes befinden sich gemischt genutzte Baustrukturen bestehend 
aus  Wohnnutzungen  und  Handwerksbetrieben.  Im  Westen  schließt  die  Straße  „An  der 
Zuckerfabrik“ an. Sie ist Teil der Bundesstraße 79 (B 79). Westlich der B 79 finden sich zum 
einen gemischte Nutzungen und der Schrottplatz. Dieser liegt innerhalb einer gewerblichen 
Baufläche.
Auf der Nordseite liegt eine Grünbrache auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Hier 
finden sich - neben dem Fragment des ehemaligen Schornsteins - im Boden Befestigungen, 
Aufschüttungen und weitere Rudimente aus der Zeit der Zuckerfabrik.
  

Der FNP stellt für das Plangebiet im überwiegenden Teil im Süden eine gewerbliche Bauflä
che (G) dar und im nördlichen Teil eine landwirtschaftliche Fläche.
  

Dieser Teilbereich der FNP-Änderung umfasst ca. 0,6 ha.
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Abb. 2: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - Ortschaft Hessen, 
Planverfasser Büro IVW, Magdeburg, Stand September 2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011
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Das Plangebiet Amt befindet sich innerhalb der östlichen Ortslage von Lüttgenrode. Es liegt 
derzeit  brach und ist  mit  einem leerstehenden Wohngebäude und zugehörigen Nebenan
lagen bebaut.
  

Im Osten wird der Teilbereich begrenzt von einer gewerblichen Baufläche, die vom Gewer
bebetrieb Siegl & Siegl genutzt wird. Südlich schließt ebenfalls eine gewerbliche Baufläche 
an, die jedoch brach liegt. Im Norden grenzt der Friedhof an. Die Straße „Amt“ verläuft am 
westlichen Rand des Plangebietes. Daran schließen ein parkartige Grünfläche und gemisch
te Baustrukturen an.
  

Der FNP stellt im gesamten Plangebiet eine Mischbaufläche (M) dar.
  

Dieser Teilbereich der FNP-Änderung umfasst ca. 0,2 ha.
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Abb. 3: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - Ortschaft Lüttgenrode, 
Planverfasser Büro IVW, Magdeburg, Stand September 2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011



Stadt Osterwieck
1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Begründung

Stand: 3. Dezember 2019

Das Plangebiet liegt in der nördlichen Ortslage von Zilly.  Im Süden stellt  es überwiegend 
eine Grünbrache dar. Ein Teil der Fläche an der Straße ist mit Schotter befestigt. Der nördli
che Bereich wird als Acker genutzt.
  

Östlich und westlich schließen Wohnnutzungen mit zugehörigen Nebenanlagen und Haus
gärten an. Südlich begrenzt die Straße „Hinter den Gärten“ das Plangebiet. Auf der Südseite 
der Straße befinden sich gemischt genutzte Baustrukturen. Im Norden erstrecken sich an
grenzend Ackerflächen.
  

Der FNP stellt im gesamten Geltungsbereich eine Wohnbaufläche in Planung (W geplant) 
dar.
  

Dieser Teilbereich der FNP-Änderung umfasst ca. 0,7 ha.

13

Abb. 4: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - Ortschaft Zilly, 
Planverfasser Büro IVW, Magdeburg, Stand September 2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011
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4. INHALT DER PLANUNG

Um  die  planungsrechtlichen  Voraussetzungen  für  die  angestrebten  Entwicklungen  zu 
schaffen, müssen - auch im Sinne des Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB - die 
Darstellungen des FNP in den Teilbereichen entsprechend geändert werden.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Bestehende Darstellung für den Teilbereich 
im wirksamen FNP EHG Stadt Osterwieck

Darstellung für den Teilbereich in der 
1. Änderung des FNP EHG Osterwieck

Die bisherige Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft im wirksamen FNP wird in eine 
Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO geändert.  
Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Aufstellung eines Bebauungs
planes zur Umsetzung des Ziels der Entwicklung von Wohnnutzungen - insbesondere Senio
renwohnen - an dieser Stelle geschaffen.
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Abb.  5: Ausschnitt  wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Dardesheim, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Abb.  6: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Dardesheim, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Plangebiet Plangebiet
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Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Bestehende Darstellung für den Teilbereich 
im wirksamen FNP EHG Stadt Osterwieck

Darstellung für den Teilbereich in der 
1. Änderung des FNP EHG Osterwieck

Die bisherigen Darstellungen im wirksamen FNP - Mischbaufläche und landwirtschaftliche 
Fläche - werden in eine gewerbliche Baufläche (G) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO geändert. 
Damit  werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebau
ungsplanes zur Umsetzung des Ziels der Entwicklung von gewerblichen Nutzungen an die
ser Stelle geschaffen.
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Abb.  7: Ausschnitt  wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Hessen, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Abb.  8: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Hessen, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Plangebiet Plangebiet
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Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Bestehende Darstellung für den Teilbereich 
im wirksamen FNP EHG Stadt Osterwieck

Darstellung für den Teilbereich in der 
1. Änderung des FNP EHG Osterwieck

Die bisherigen Darstellungen im wirksamen FNP - Mischbaufläche und landwirtschaftliche 
Fläche - werden in eine gewerbliche Baufläche (G) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO geändert. 
Damit  werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebau
ungsplanes zur Umsetzung des Ziels der Entwicklung von gewerblichen Nutzungen an die
ser Stelle geschaffen.
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Abb.  9: Ausschnitt  wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Lüttgenrode, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Abb. 10: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Lüttgenrode, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Plangebiet Plangebiet
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Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Bestehende Darstellung für den Teilbereich 
im wirksamen FNP EHG Stadt Osterwieck

Darstellung für den Teilbereich in der 
1. Änderung des FNP EHG Osterwieck

Im wirksamen FNP wird im Geltungsbereich eine Wohnbaufläche in Planung (W geplant) 
dargestellt. Diese Darstellung soll  im Norden durch eine landwirtschaftliche Fläche ersetzt 
werden, da die Stadt Osterwieck im Ortsteil Zilly für diesen Bereich keine Nutzung als Wohn
baufläche mehr anstrebt.  Stattdessen wird hier die derzeit  vorhandene landwirtschaftliche 
Nutzung gesichert.
Die verbliebene Darstellung Wohnbaufläche in Planung wird die Darstellung einer Wohnbau
fläche (W) überführt und so in die angrenzenden Wohnbauflächen integriert.
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Abb. 11: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Zilly, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Abb. 12: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - 
Ortschaft Zilly, 
Planverfasser  Büro  IVW,  Magdeburg,  Stand  September 
2014, 
Kartengrundlage: [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.l
vermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011
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5. STANDORTALTERNATIVEN

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Ziel der Änderung des FNP ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Wohnnutzungen.
 Betrachtet man die aktuelle Situation pflegebedürftiger Senioren in der Region Osterwieck, 
so sind aktuell  erhebliche Schwächen festzustellen.  Insbesondere werden im Integrierten 
Gemeindlichen Entwicklungskonzept der Einheitsgemeinden Osterwieck & Huy (IGEK) unter 
dem Leitziel Daseinsvorsorge als Schwächen genannt:

– Fehlende Unterbringungskonzepte für Senioren in Form von Mehrgenerationenwoh
nen oder anderen Konzepten.

– Angebote für Kinder, Jugend und Senioren nicht ausreichend.
 

Weiter wird im IGEK unter Ideen und Ansätze genannt:
– Ausreichende Bereitstellung von Betreuungs- und Pflegeplätzen.

 

Deutlich auffällig ist dabei, dass sich in der EHG Stadt Osterwieck alle Angebote dieser Art - 
bis auf den Elisabethstift in Hessen - direkt in der Stadt Osterwieck befinden, während in der 
Gemeinde  Huy  wohnortnahe  Angebote  dezentral  in  verschiedenen  Ortsteilen  vorhanden 
sind. Auch ist das Angebot in der EHG Stadt Osterwieck insgesamt wesentlich geringer. So 
erklärt es sich auch, dass immer wieder von Unterbringungsproblemen zu hören ist. 
Um die Ziele des IGEK zu erreichen, ist es auch im Bereich der Ortsteile von Osterwieck not
wendig, innovative und nachhaltige Angebote für pflegebedürftige Senioren zu schaffen. De
zentrale Angebote dienen insbesondere der pflegerischen Daseinsvorsorge und sozialen Be
treuung für die betroffenen Personen am Wohnort.
 In Dardesheim ist aktuell die Versorgung nicht sichergestellt, da die betroffenen Senioren ihr 
soziales Umfeld verlassen müssten, um eines der wenigen Angebote im Hauptort  Oster
wieck oder in Hessen nutzen zu können. 
Dardesheim liegt zentral im östlichen Gemeindegebiet der EHG Stadt Osterwieck und hat 
auch eine ausreichende Größe, um dort eine entsprechende Investition umzusetzen. Zudem 
verfügt Dardesheim bislang weder über barrierefreien Wohnungen noch über sonstige Ange
bote für die betreffende Zielgruppe. Sollte die Planung nicht umgesetzt werden können, ist 
mit  einem  Fortbestand  des  beschriebenen  Versorgungsdefizites  für  Seniorenwohnen  zu 
rechnen.
 

Derzeit sind in Dardesheim ausreichend große Bauplätze weder in baurechtlich gesicherten 
Flächen, noch in innerörtlichen Baulücken verfügbar. Zudem ist die angestrebte Entwicklung 
insbesondere aufgrund der Eigentumsverhältnisse nur an diesem Standort möglich. Aus den 
genannten Gründen sind für dieses Vorhaben keine besser geeigneten alternativen Stand
orte für die Planung erkennbar.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Ziel der Änderung des FNP in diesem Teilbereich ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die moderate Erweiterung der am Standort vorhandenen erfolgreichen 
gewerblichen  Nutzungen  der  ansässigen  Gewerbebetriebe  Fa.  Hirsch  –  Installation  von 
Steuerungsanlagen  und  Programmierung  –  und  Fa.  Grunwald  –  Instandhaltungs-  und 
Dienstleistungsservice.

Standort 1 – Ehemalige Zuckerfabrik Hessen
Derzeit haben beide Betriebe - Fa. Hirsch und Fa. Grunwald - ihren Betriebssitz im Plange
biet auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik.
Die Fa. Hirsch arbeitet hier seit 1992 in den Räumlichkeiten des früheren Sozialgebäudes 
der ehemaligen Zuckerfabrik Hessen. Diese wurden als Werkstatt und Bürogebäude umge
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baut und modernisiert. In den Jahren 2012 erfolgten weitere Neubauten (Halle,  Werkstatt 
und Stellplätze) sowie Modernisierungen (Bürogebäude).
Seit 2012 besteht die Fa. Grunwald am Standort, hat das Grundstück erworben und eben
falls in die bauliche Infrastruktur investiert. 
Die Erweiterung der beiden Betriebe am bestehenden Standort stellt  die kostengünstigste 
und von den Betriebsabläufen her effektivste Lösung dar. Zudem würde der Bestand und die 
Entwicklung beider Betriebe den Erhalt der Bausubstanz sichern. Durch die Entwicklung der 
bestehenden gewerblichen Nutzungen und die Wiedernutzbarmachung eines Teils des Ge
ländes der ehemaligen Zuckerfabrik wird eine nachhaltige städtebauliche und gewerbliche 
Entwicklung in diesem Teil der Ortschaft Hessen gesichert.

Standort 2 – Niederlassung Alfeld 
Für die Fa. Hirsch stünde die eigene Niederlassung in Alfeld (Leine) ebenfalls für eine Er
weiterung zur Verfügung. Bisher ist dort die Buchhaltung beheimatet. Der Betrieb müsste in 
diesem Fall komplett dorthin umziehen. Der Standort Hessen würde von der Fa. Hirsch dann 
aufgegeben werden. 
Im Zusammenhang damit würde sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch die Fa. Grunwald 
am bisherigen Betriebssitz nicht erweitern können, da die Entwicklung an der ehemaligen 
Zuckerfabrik aus wirtschaftlichen Gründen als Kooperation beider Firmen erfolgen sollte.
Die hier  vorhandenen,  Anfang der 2010er Jahre errichteten und modernisierten Gebäude 
und Anlagen der Fa. Hirsch wären akut von Leerstand gefährdet. Auch die Arbeitsplätze wür
den nach Alfeld (Leine) abwandern. 
Die Entwicklung der Fa. Grunwald würde stagnieren. Dies würde wahrscheinlich mittelfristig 
ebenfalls zu einer Abwanderung und in diesem Zuge zu weiteren Leerständen führen.

Standort 3 – Gewerbliche Baufläche Am Zollenberg Hessen
Am östlichen Ortseingang befindet sich an der Straße „Am Zollenberg“ (B79) der Standort 
der ehemaligen Kaserne. Dieser ist im FNP als gewerbliche Baufläche dargestellt und der
zeit weitgehend ungenutzt. Von der Flächengröße her ist dieses Areal als ausreichend anzu
sehen. Dieser Standort würde bei einem Umzug beider Firmen jedoch Neubauten notwendig 
machen. Zudem müssten die Grundstücke gekauft bzw. gepachtet werden. 
Zwar würden an diesem Standort die Arbeitsplätze in Hessen gehalten werden, jedoch als 
Folge  des  Umzuges  akut  der  Leerstand  der  bisher  genutzten,  modernisierten  bzw.  erst 
2012/13 bezogenen Gebäude und Flächen am nördlichen Ortsausgang drohen.
Neben den zu befürchtenden städtebaulichen Missständen am bisherigen Standort 1 ist die
se Alternative als unwirtschaftlich bzw. existenzgefährdend für die beiden Betriebe anzuse
hen.
 

Es wurde sich für Standort 1 entschieden, da die Realisierung des Vorhabens - die Siche
rung und Entwicklung eines gewerblichen Betriebsstandortes in der Ortschaft Hessen - sich 
dort städtebaulich am nachhaltigsten und wirtschaftlich am sinnvollsten umsetzen lässt.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Ziel der Änderung des FNP in diesem Teilbereich ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erhaltung und Entwicklung dieses erfolgreichen gewerblichen Alt
standortes und damit insbesondere die Sicherung des ansässigen Metallbaubetriebes Siegl 
& Siegl.  Dafür soll  im Geltungsbereich die bisher dargestellte Mischbaufläche (M) in eine 
gewerbliche Baufläche (G) umgewandelt werden.
 Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den am östlichen Ortsrand von Lüttgenrode bestehen
de und erfolgreichen gewerblichen Altstandort Amt. Es befindet sich im Eigentum der Fa. 
Siegl & Siegl. Für die von der EHG Stadt Osterwieck angestrebte nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung des Altstandortes ist  die Einbeziehung dieser unmittelbar angrenzenden Flä
chen notwendig. Das Plangebiet ist mit einem leerstehenden Wohngebäude sowie zugehöri
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gen Nebenanlagen bebaut  und liegt  derzeit  brach.  Es sind Verwilderungen und teilweise 
auch Vandalismusschäden sowie Müllablagerungen zu beobachten.
Durch die angestrebte gewerbliche Nutzung würde diesen Entwicklungen entgegengewirkt, 
und gleichzeitig der erfolgreiche Altstandort im Bestand sowie seine nachhaltige gewerbliche 
Entwicklung durch Erweiterung der nutzbaren Flächen gesichert. 
Es würden zudem bereits von baulichen Nutzungen geprägte Flächen weiter genutzt und so 
der Neuversiegelung und der Zersiedelung der Landschaft entgegen gewirkt. Weiterhin ist 
die grundsätzliche Entscheidung für eine bauliche Nutzung bereits durch Darstellung einer 
Mischbaufläche im wirksamen FNP gefällt worden.
 Alternativ wäre die Verlagerung des gewerblichen Standortes und eine Beibehaltung der 
Darstellung als Mischbaufläche denkbar.  In diesem Fall käme es zur Abwanderung eines er
folgreichen Gewerbebetriebes und damit auch von Arbeitsplätzen aus Lüttgenrode bzw. aus 
der EHG Stadt Osterwieck. Dies entspricht nicht den Zielen der Gemeinde.
 Grundsätzlich würde es aller Wahrscheinlichkeit nach infolge der Verlagerung des Gewerbe
standortes in absehbarer Zeit zum Leerstand der bisher gewerblich genutzten Flächen am 
östlichen Ortsrand Lüttgenrodes kommen. 
In diesem Zuge würde auch das Plangebiet weiterhin brachliegen, die vorhandenen Vermül
lungstendenzen sich fortsetzen und so insbesondere zu einer Beeinträchtigung des Ortsbil
des sowie zur Entstehung von Gefahrensituationen infolge des Verfalls führen.
 

Aus den genannten Gründen ist die Umsetzung der Ziele der Planung an anderer Stelle we
der als städtebaulich, noch als wirtschaftlich sinnvoll anzusehen.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Ziel der Änderung des FNP in diesem Teilbereich ist die Aufhebung der Darstellung als ge
plante Wohnbaufläche im nördlichen Bereich. Dort soll der derzeitigen und künftig beabsich
tigten Entwicklung entsprechend eine landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden.
 Im südlichen Teil wird die geplante Wohnbaufläche (W geplant) in einer Tiefe von ca. 35 m – 
entsprechend der Bebauungstiefe der Wohnbebauung auf den Nachbargrundstücken – in 
die benachbarte Darstellung einer Wohnbaufläche (W) einbezogen.  Die Beibehaltung der 
Darstellung als W geplant ist aufgrund der geringen Flächengröße von 0,25 ha nicht sinnvoll 
(Darstellung der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in Grundzügen).
 

Die beschriebenen Änderungen in diesem Teilbereich sind an anderer Stelle nicht denkbar, 
daher erübrigt sich in diesem Fall die Prüfung von Standortalternativen.

6. LANDES- UND REGIONALPLANERISCHE VORGABEN 

Das Gesetz über den Landesentwicklungsplan des LSA (LEP-LSA) vom 12.03.2011 und der 
aus dem Landesentwicklungsplan entwickelte Regionale Entwicklungsplan für die Planungs
region Harz (REPHarz) in der Fassung vom 09.03.2012 geben die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung und der Regionalplanung vor.
 

Gemäß § 4 Absatz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen öffentlicher Stellen die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grund
sätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentschei
dungen zu berücksichtigen.
Mit Schreiben vom 25.02.2019 teilte das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr als 
obere Landesplanungsbehörde der Stadt Osterwieck im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB  zum Vorentwurf Stand September 2018 mit, dass es sich bei der 1.  
Änderung des Flächennutzungsplans um eine nicht raumbedeutsame Planung handelt. 
Diese Aussage wurde auch in der Stellungnahme vom 07.11.2019 im Rahmen der Beteili
gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB aufrecht erhalten.
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Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für das Land Sachsen-Anhalt sind im Landes
entwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010) festgelegt. 
Laut  der  Überleitungsvorschrift  in  § 2 der  Verordnung über  den Landesentwicklungsplan 
2010 gelten die Regionalen Entwicklungspläne für die Planungsregionen fort, soweit sie den 
in der Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. 
Für die Planung ist der Regionale Entwicklungsplan Harz (REPHarz) maßgebend auf der 
Ebene der Regionalplanung.

6.1. Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010)

Auszug LEP2010 mit Lage der Teilbereiche der 1. Änderung des FNP EHG Osterwieck

Im LEP 2010 wurden für die zu betrachtenden Teilbereiche folgende Festlegungen getroffen:

Lage im ländlichen Raum (Kap. 1 - Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Raum
struktur, Pk. 1.4 LEP2010)
Alle Teilbereiche befinden sich gem. Pkt. 1.4 LEP2010 im ländlichen Raum. In diesem Zu
sammenhang besagt Ziel Z 15, dass im ländlichen Raum die Voraussetzungen für eine funk
tions- und bedarfsgerechte Ausstattung der Städte und Gemeinden und für eine Erhöhung 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu verbessern oder zu schaffen sind. Dieser Zielset
zung wird mit der Planung entsprochen.

Zentralörtliche Gliederung (Kap. 2 - Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Sied
lungsstruktur, Pkt. 2.1 LEP2010)
Die Stadt Osterwieck ist ein im REPHarz ausgewiesenes Grundzentrum. 
Der  Ortschaft  Dardesheim wird  die  grundzentrale Funktion „Sekundarschule“  zugeordnet. 
Alle anderen Entwicklungen sind am Eigenbedarf (eines nichtzentralen Ortes) auszurichten. 
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Grundzentren  sind  als  Standorte  zur  Konzentration  von  Einrichtungen  der  überörtlichen 
Grundversorgung mit  Gütern  und Dienstleistungen  sowie  der  gewerblichen  Wirtschaft  zu 
sichern und zu entwickeln (LEP 2010, Z 34). 
Nach den Festlegungen des LEP 2010, Ziff. 2.1 Z 25 sind die Zentralen Orte so zu entwi
ckeln, dass sie ihre überörtlichen Versorgungsaufgaben für ihren Verflechtungsbereich erfül
len können. In den übrigen Orten ist die städtebauliche Entwicklung auf die Eigenentwicklung 
auszurichten (LEP 2010, Ziff. 2.1, Z 26). 
Für eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung ist jeder Gemeinde – auch wenn sie 
keine zentralörtliche Funktion wahrnimmt – im Rahmen ihrer Eigenentwicklung zu ermögli
chen, die gewachsenen Strukturen zu erhalten und angemessen, bezogen auf die örtlichen 
Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung, weiterzuentwickeln.
 

Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 S. 1 ROG ist die Grundversorgung mit sozialer Infrastruktur – hier Se
niorenwohnen - in angemessener Weise zu gewährleisten. Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 S. 2 ROG 
soll die soziale Infrastruktur vorrangig in den in Zentralen Orten gebündelt werden.
In Halberstadt als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums (MzTfOz) sind derzeit 
mindestens 10 Seniorenheime mit  insgesamt  ca.  1.000 Plätzen,  davon rd.  600 in  alten
gerechten Wohnungen, vorhanden1.
In Wernigerode als Mittelzentrum sind derzeit min. 7 Seniorenheime mit ca. 600 Plätzen vor
handen.  Darüber  hinaus  sind in  Wernigerode rd.  560 altersgerechte  Wohnungen für  ca. 
1.400 Personen vorhanden2.
In Osterwieck als relevantem Grundzentrum sind ca. 150 Plätze in min. 3 Seniorenheimen 
vorhanden. Hinzu kommen eine Vielzahl altengerechter Wohnungen3.
Gem. Vorplanung des Investors sollen im Plangebiet max. 19 Wohneinheiten für Senioren
wohnen entstehen. Eine Beeinträchtigung des Gebotes der vorrangigen Bündelung sozialer 
Infrastruktur in zentralen Orten ist  durch die vorliegende Planung aufgrund ihrer geringen 
Flächengröße (0,47 ha) und der geringen Anzahl der Wohneinheiten nicht zu erwarten. 

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
In diesem Teilbereich sollen Wohnbauflächen im Rahmen der 1.Änderung des FNP darge
stellt werden, um an diesem Standort Seniorenwohnen entwickeln zu können. 
Der Eigenbedarf für Seniorenwohnen in der Ortschaft Dardesheim wird im Punkt 6.2 - Regio
naler Entwicklungsplan Harz (REPHarz) nachgewiesen.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Der hier bestehende erfolgreiche gewerbliche Altstandort soll  zum einem im Bestand ge
sichert, zum anderen eine moderate städtebauliche Weiterentwicklung in einer Größenord
nung von 0,26 ha ermöglicht werden. Die hier angestrebte Entwicklung von Gewerbeflächen 
bewegt sich aufgrund der geringen Flächengröße und der Lage im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit einem bestehenden Gewerbestandort innerhalb des Rahmens einer an
gemessenen Eigenentwicklung für die Ortschaft Hessen.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Hier ist die Umwandlung der Darstellung einer Mischbaufläche in eine gewerbliche Baufläche 
innerhalb der bebauten Ortslage beabsichtigt. Dies stellt keine Neuausweisung von Bauflä
chen und damit keine Ausweitung der Siedlungsfläche Lüttgenrodes dar. Daher steht die hier 
angestrebte Entwicklung im Einklang mit dem Ziel der Eigenentwicklung für die Ortschaft 
Lüttgenrode.

1Quelle: https://www.halberstadt.de/de/seniorenheime_leben.html am 29.11.2019, 12:00 Uhr
2Quelle: https://www.wernigerode.de/Stadtleben/Familien-Senioren am 29.11.2019, 12:00 Uhr

3Quelle: https://www.stadt-osterwieck.de/leben/senioren/ am 29.11.2019, 12:00 Uhr
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Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Die für diesen Teilbereich beabsichtigte Umwandlung von Wohnbauflächen in landwirtschaft
liche Flächen steht dem Ziel der Eigenentwicklung für die Ortschaft Zilly nicht entgegen.

Hauptverkehrsstraßen mit Landesbedeutung (Kap. 3 - Ziele und Grundsätze zur Ent
wicklung der Standortpotenziale und der technischen Infrastruktur,  Ziffer 3.3.2 und 
Anhang 1 (Planzeichnung))
Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Südlich des Plangebietes in ca. 360m Entfernung umrundet die Bundesstraße 79 (B79) die 
Ortslage Dardesheims. Von hier zweigt die Bundesstraße 244 (B244) gen Süden ab. Diese 
Straßen sind in der Planzeichnung zum LEP2010 (Anhang 1) als Hauptverkehrsstraßen mit 
Landesbedeutung dargestellt. Sie sind nur mittelbar von Bedeutung für den Teilbereich - im 
Sinne der Anbindung Dardesheims an das bundesweite Straßennetz. Eine Beeinträchtigung 
der Belange der Hauptverkehrsstraßen durch die Planung ist nicht zu erwarten.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Dieser Teilbereich grenzt östlich an die B79 an. Somit ist eine direkte Anbindung an das Netz 
der Bundesstraßen gegeben.  Dies ist  als  vorteilhaft  für  die hier  angestrebte Entwicklung 
gewerblicher Nutzungen anzusehen. Wechselseitige Beeinträchtigungen von Planung und 
Belangen der B79 sind nicht zu erwarten.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
In ca. 380 m Entfernung zum Plangebiet verläuft die B244. Sie hat als Anbindung Zillys an 
das  Bundesfernstraßennetz  ebenfalls  nur  mittelbare  Bedeutung  für  diesen  Teilbereich. 
Wechselseitige Beeinträchtigung sind auch hier nicht zu erwarten.

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstruktur (Kap. 4 LEP2010)
Neben  der  zeichnerischen  Ausweisung  von  Siedlungs-  und  Verkehrsflächen  werden  im 
LEP2010 grundsätzlich Vorrang- und Vorbehaltsgebiete als Ziele und Grundsätze zur Ent
wicklung des Freiraums festgelegt.
Vorranggebiete sind für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgese
hen. Andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen Gebieten sind ausgeschlossen, soweit 
diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind.
In Vorbehaltsgebieten ist  den bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen.
Auf die für die Teilbereiche der vorliegenden Planung bedeutsamen Vorrang- und Vorbe
haltsgebiete des LEP2010 wird konkret und auf das jeweilige Gebiet und seine Belange be
zogen eingegangen.

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft „Nördliches Harzvorland“ (Ziffer 4.2.1, G 122)
Gem. Ziel Z 129 sind Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft Gebiete, in denen die Land
wirtschaft als Nahrungs- und Futtermittelproduzent, als Produzent nachwachsender Rohstof
fe sowie als Bewahrer und Entwickler der Kulturlandschaft den wesentlichen Wirtschaftsfak
tor darstellt. Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit entgegenste
henden Belangen ein erhöhtes Gewicht beizumessen.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Der Teilbereich liegt im  Grenzbereich des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft „Nördliches 
Harzvorland“. Gem. REP Harz (siehe Pkt. 6.2) wird der Teilbereich Wernigeröder Tor weder 
von Vorrang- noch von Vorbehaltsgebieten berührt. Es ist nicht zu erwarten, dass die land
wirtschaftliche Bodennutzung durch Umsetzung der Planung wesentlich beeinträchtigt wird. 
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Durch die Änderung des FNP wird lediglich ein sehr geringer Flächenanteil (0,4 ha) für die 
Wohnnutzung vorgesehen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und aufgrund fehlender 
Standortalternativen  für  die  notwendige  Entwicklung  von  Flächen  für  das  altersgerechte 
Wohnen (vgl. Pkt.  5) strebt die EHG Stadt Osterwieck daher eine geringfügige Einschrän
kung der landwirtschaftlichen Nutzung zugunsten einer Wohnbaufläche an.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Der Teilbereich befindet sich innerhalb des Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft „Nördliches 
Harzvorland“. Er  gehört jedoch überwiegend zur im Zusammenhang bebauten Ortslage von 
Hessen (Siedlungsteil Stift) und liegt zudem innerhalb der rechtskräftigen Außenbereichssat
zung „Am Stift“.
Gem. Pkt.  4  LEP2010 (Ziele  und Grundsätze zur  Entwicklung der  Freiraumstruktur)  sind 
Ortslagen und baurechtlich gesicherte Flächen von Vorrang- und Vorbehaltsgebietsfestle
gungen ausgenommen. Daher sind die Belange des Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft 
„Nördliches Harzvorland“ für diesen Teil des Plangebietes nicht von Bedeutung.
Für den kleineren Bereich im Nordwesten stellt der Flächennutzungsplan eine landwirtschaft
liche Fläche dar. Es handelt sich hier – wie bei dem bereits bauliche genutzten Teil – um das 
Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Hessen. Im Boden sind hier noch verschiedene Befes
tigungen der früheren Fläche sowie Schuttablagerungen und weitere Relikte der abgebro
chenen Zuckerfabrik zu finden.
Eine landwirtschaftliche Nutzung wurde und wird  im Geltungsbereich  nicht  ausgeübt  und 
kann auch künftig aller Voraussicht nach nicht sinnvoll ausgeübt werden. Daher steht die 
Planung den Vorgaben des Ziels Z 129 nicht entgegen.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Der Teilbereich Amt liegt im Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft „Nördliches Harzvorland“, 
aber auch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage von Lüttgenrode. Daher ist er 
gem. Pkt. 4 LEP2010 von Vorrang- und Vorbehaltsgebietsfestlegungen ausgenommen.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Auch dieser Teilbereich gehört zum Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft „Nördliches Harzvor
land“. Hier soll jedoch der überwiegende Teil der bisher dargestellten Wohnbaufläche in Pla
nung als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden.
Dieses Planungsziel steht im Einklang mit dem Ziel Z 129 des LEP2010.
 

Weitere konkrete Festlegungen für das Plangebiet werden seitens des LEP2010 nicht getrof
fen. Aufgrund der bereits geführten Ausführungen zum LEP2010 kann festgestellt werden, 
dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

6.2. Regionaler Entwicklungsplan Harz (REPHarz)

Allgemeine Grundsätze der Raumordnung (Pkt. 3 REPHarz):
Die dezentrale Siedlungsstruktur  in  der Planungsregion mit  ihrer  Vielzahl  leistungsfähiger 
Zentren ist gem. Grundsatz G 2-1 zu erhalten. Die Siedlungstätigkeit  ist räumlich zu kon
zentrieren und auf ein System leistungsfähiger zentraler Orte auszurichten. Gem. Grundsatz 
G 2-2 ist eine weitere Zersiedlung der Landschaft zu vermeiden. Diese Festlegungen zielen 
vor allem auf die Siedlungskonzentration und den damit verbundenen Freiraumschutz ab. 

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Das Plangebiet grenzt als ca. 30 m breiter Streifen mit seiner langen Seite im Westen und 
seiner kurzen im Norden unmittelbar an die bereits mit  Wohngebäuden bebaute Ortslage 
Dardesheim. Es stellt  eine Abrundung der Ortslage dar und entspricht somit dem Ziel der 
Siedlungskonzentration.
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Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Das Plangebiet ist bereits teilweise bebaut und wird gewerblich genutzt. Im Westen, Süden 
und Osten ist es von Wohn- und gewerblichen Nutzungen umgeben. Westlich verläuft die B 
79. Die Siedlungstätigkeit wird am bestehenden Standort konzentriert. 

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Das Plangebiet zählt zur bebauten Ortslage. Die Änderung der Darstellung von einer Misch
baufläche in eine gewerbliche Baufläche stellt keine Ausweitung der Siedlungstätigkeit dar 
und hat somit keinen Einfluss auf den Freiraumschutz.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Durch die Reduzierung der Wohnbaufläche und die Ausweisung einer landwirtschaftlichen 
Fläche an der selben Stelle steht die Planung im Einklang mit dem Ziel des Freiraumschut
zes.

Zentralörtliche Gliederung (Sachlicher Teilplan (STP) des REPHarz):
Die Stadt Osterwieck ist als Grundzentrum eingestuft. Halberstadt als Mittelzentrum mit Teil
funktion eines Oberzentrums ist ca. 29 km von Osterwieck entfernt, das Mittelzentrum Werni
gerode ca. 20 km.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Die Stadt Dardesheim hat keine zentralörtliche Funktion. 
Gem. Ziel Z19 REPHarz ist in den nichtzentralen Orten die städtebauliche Entwicklung auf 
die Eigenentwicklung auszurichten.
In den nichtzentralen Orten können gem. Grundsatz G 20 REPHarz für den Bedarf der orts
ansässigen Bevölkerung im Rahmen der Eigenentwicklung insbesondere Wohnbauflächen 
mit entsprechendem Nachweis ausgewiesen werden.Grundlage für den Nachweis bildet der 
Grundsatz G 21 des REPHarz.

Demgemäß sollen städtebauliche Planungen gem. Ziel Z 17 bis Grundsatz G 20 REPHarz 
enthalten:

– eine Flächenbilanz mit Analyse der unausgelasteten und brachliegenden Flächen,
 sowie

– die natürliche Bevölkerungsentwicklung, 
– die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung auf Basis der aktuellen  Regionalisier

ten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes, 
– die Entwicklung der Haushaltsstruktur und 
– die durchschnittlichen Grundstücksgrößen pro Wohneinheit analysiert werden.

Nachfolgend wird gem. Grundsatz G 21 der Eigenbedarf  hinsichtlich Seniorenwohnen für 
den nichtzentralen Ort Dardesheim ermittelt:

Eckdaten der Planung
Für die im Ergebnis der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung umzusetzende Se
niorenwohnanlage wurde im Jahre 2017 vom Investor eine „Konzeption einer ambulant be
treuten Seniorenwohnanlage in Dardesheim“ vorgelegt. 

In der Seniorenwohnanlage soll neben ambulanter Betreuung auch teilstationäre Pflege (Ta
gespflege) durchgeführt werden.

Es sollen 19 Wohneinheiten umgesetzt werden. 

Hierfür werden ca. 4.700 m² Baufläche benötigt.
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Flächenbilanz
Übersicht unausgelastete und brachliegende Flächen in der Ortslage Dardesheim

In Dardesheim sind nach Ortsbegehung, Luftbildanalyse und Brachflächenkataster der RPG 
Harz folgende unausgelastete bzw. brachliegende Bauflächen / potenzielle Bauflächen vor
handen (Lage siehe Abb. 14):

Freie Flächen im Geltungsbe
reich  BPlan „Unter dem Vo
gelberge“

Freie potenzielle Wohnbauflä
chen  gem.  wirksamem  Flä
chennutzungsplan

Flächen  aus  dem  Brachflä
chenkataster RPGHarz

Fläche 1: ca. 1.020 m² Fläche 6: ca. 6.190 m² Fläche 7:   ca. 1.900 m²

Fläche 2: ca. 1.330 m² Fläche 8:   ca. 5.200 m²

Fläche 3: ca. 3.320 m² Fläche 9: ca. 12.090 m²

Fläche 4: ca. 1.120 m²

Fläche 5: ca. 1.150 m2

Die baurechtlich gesicherten Flächen 1 – 5 sind aufgrund der zu geringen Flächengröße 
(kleiner als 4.700 m²) nicht geeignet.
Die Fläche 6 würde von der Größe her ausreichend sein. Sie besteht aus mehreren Flur
stücken. Die Eigentümer der Flächen nutzen diese jedoch extensiv als Gärten bzw. es beste
hen hier eigene Planungsabsichten. Ein Verkauf der Flächen ist seitens der Eigentümer auf 
keinen Fall beabsichtigt. Daher steht diese Fläche aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht 
zur Verfügung.
Die Fläche 7 aus dem Brachflächenkataster der RPGHarz ist aufgrund der zu geringen Flä
chengröße (kleiner als 4.700 m²) nicht geeignet.
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Abb. 14: Ausschnitt wirksamer FNP EHG Stadt Osterwieck - Ortschaft Dardesheim, Planverfasser Büro IVW, Magdeburg, Stand 
September  2014,  Kartengrundlage:  [ALK /  TK10 /  08/2019]  © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)  /  A18/1-
6024649/2011
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Die Fläche 8 liegt innerhalb einer Mischbaufläche, die unmittelbar an gewerbliche Bauflä
chen  anschließt.  Die  Entwicklung  einer  Wohnbaufläche  an  dieser  Stelle  ist  immissions
schutzrechtlich problematisch.
Die Fläche 9 liegt innerhalb einer gewerblichen Baufläche. Auch hier stehen insbesondere 
immissionsschutzrechtliche Belange der Entwicklung von Wohnbauflächen entgegen.
 

Daher ist im Ergebnis der Flächenbilanz festzustellen, dass innerhalb der Ortslage Dardes
heim derzeit weder baurechtlich gesicherte Flächen, noch potenzielle Bauflächen für die Ent
wicklung von Seniorenwohnen im Rahmen des Eigenbedarfs vorhanden sind.

Zudem stehen in Dardesheim derzeit weder barrierefreie, altersgerechte Wohnungen noch 
sonstige Einrichtungen für Seniorenwohnen zur Verfügung (vgl. Schreiben des  Bürgermeis
ters der Ortschaft Stadt Dardesheim im Anhang der Begründung).

Bevölkerungsentwicklung, regionalisierte Bevölkerungsprognose (RBP) und zu erwar
tender Pflegebedarf
Es wird in der Untersuchung zur Demografie das Jahr 2017 zu Grunde gelegt, da zum einen 
in diesem Jahr der Aufstellungsbeschluss  zum  Bebauungsplan "Wohnpark Wernigeröder 
Tor" gefasst wurde und zum anderen für dieses Jahr die aktuellsten Zahlen zu Einwohnern 
und Pflegequote verfügbar sind. Für die Beurteilung des zu erwartenden Eigenbedarfes an 
Seniorenwohnen wird das Jahr 2017 auch als hinreichend aktuell erachtet.

Natürliche Bevölkerungsentwicklung in Dardesheim  4

In Dardesheim ist von 1993 bis 2006 ein Anstieg der Bevölkerungszahl zu festzustellen. Von 
2007 bis 2017 ging die Bevölkerungszahl wieder zurück. Sie liegt jedoch in 2017 um 118 
Einwohner über der Zahl von 1993. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 18% im Zeitraum 
1993–2017.

6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes
Gem. 6. RBP ist im Zeitraum von 2017 – 2030 für die EHG Stadt Osterwieck ist bei sinken
der Gesamtbevölkerung (rd. -15 %, entspr. -1.655 Personen) mit einem Anwachsen der Al
tersgruppe 67+ um  rd. 16 % (entspr. +353 Personen) zu rechnen. 
Betrug im Jahre 2017 der Anteil der über 67-Jährigen an der Gesamtbevölkerung der EHG 
Stadt Osterwieck noch rd. 20 % (2.258), wird er im Jahre 2030 gem. 6. RBP bereits 27% 
(2.611) betragen. Es ist daher auch in Dardesheim mit einem Anstieg der Zahl der über 67-
Jährigen im Jahr 2030 um ca. 16% gegenüber 2017 zu rechnen 5.

4Bevölkerungsentwicklung: Büro des Bürgermeisters der Ortschaft Stadt Dardesheim, Herr Ralf Voigt
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Pflegebedarf vor dem Betrachtungshorizont der 6.RBP (2030)
Zur Einschätzung der zu erwartenden Anzahl Pflegebedürftiger Personen werden im Sinne 
der Minimierung statistischer Fehleinschätzungen zwei Betrachtungsmodelle herangezogen.

Betrachtungsmodell 1 - Pflegequote und Bevölkerungsentwicklung
Die Pflegequote für alle Altersgruppen in der Bundesrepublik liegt bei 4,1 % (in 2017, aktu
ellster Wert).6

Bezogen auf die Stadt Dardesheim mit 743 Einwohnern in 2017 bedeutet dies, dass zu die
sem Zeitpunkt rd. 30 Personen pflegebedürftig waren.
Geht man davon aus, dass der Anteil der Pflegebedürftigen analog zum Anteil der über 67-
Jährigen um 16% steigt, so sind im Betrachtungsmodell 1 im Jahre 2030 rd. 35 pflegebedürf
tigen Personen in Dardesheim zu erwarten.

Betrachtungsmodell 2 - Indikatoren Pflegequote und Bevölkerungsentwicklung
Die derzeit  im Landkreis Harz pflegebedürftigen Personen werden gem. Strukturkompass 
des Statistischen Landesamtes durch folgende Indikatoren Pflegequote untergliedert: 

• 1,41%    140,6 ambulant Pflegebedürftige pro 10.000 Einwohner (EW) (Pflegequote≙  
Indikator K017a), 

• 1,57%    157,1 stationär  Pflegebedürftige pro 10.000 EW (Pflegequote  Indikator≙  
K017b), 

• 2,47%    247,1 sonstige Pflegebedürftige pro 10.000 EW, ≙
• 5,45%    544,8 allgemein Pflegebedürftige pro 10.000 EW (Pflegequote Indikator≙  

K017). 7

 

Neben dem Indikator K017a (rein ambulante Pflege: 1,41%) ist zusätzlich mindestens der 
Wert für sonstige Pflegebedürftige (2,47%) zu beachten, da im Plangebiet Pflegebedürftige 
auch teilstationär (Tagespflege) versorgt werden sollen. Damit beträgt für die Planung rele
vante Indikator Pflegequote 3,88 %.
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung Dardesheims von 743 Einwohnern im Jahr 2017 be
trägt die auf diese Weise ermittelte Anzahl der ambulant und teilstationär zu versorgenden 
Pflegebedürftigen rund 29 Personen.
Geht man davon aus, dass der Anteil der Pflegebedürftigen analog zur Personenzahl der 
über 67-Jährigen um 16% steigt, so sind im Betrachtungsmodell 2 im Jahre 2030 rd. 34 pfle
gebedürftigen Personen in Dardesheim zu erwarten.

Auf  Basis  der  Bewertungsmodelle  1  und  2  ist  davon  auszugehen,  dass  jährlich  im  Be
trachtungszeitraum 2017 bis 2030 durchgängig ca. 29 - 35 pflegebedürftige Personen in Dar
desheim  leben bzw. leben werden.

Haushaltsstruktur
Für die vorliegende Planung und insbesondere die folgenden Planungsschritte ist die Analy
se der Haushaltsstruktur für die Altersgruppe 65+ bzw. 67+ maßgeblich. In den Ergebnissen 
des  Mikrozensus zu Haushalt und Familie für das Land Sachsen-Anhalt ist als Kategorie nur 
die Altersgruppe 65+ vorhanden. Daher muss sich in der Analyse darauf bezogen werden. 
Zur Abweichung von 2 Jahren zur zuvor betrachteten Kategorie 67+ der 6. RBP wird einge
schätzt, dass diese keine erheblichen Auswirkungen auf die Analyseergebnisse haben wird.
 

Gem. Mikrozensus zu Haushalt und Familie für das Land Sachsen-Anhalt (Ergebnisse Haus
halt und Familie 2014-2018) liegt der Anteil der 1-Personen-Haushalte in der Altersgruppe 

56. RBP von 2014 bis 2030 für die Stadt Osterwieck im LK Harz, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

6Statistisches Bundesamt, Webseite am 20.03.2019, 13:30 Uhr: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesell
schaftStaat/Gesundheit/Pflege/Pflege.html

7StaLa 2017: https://strukturkompass.sachsen-anhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/155
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65+ relativ stabil bei ca. 33%, 2-Personen-Haushalte bei ca. 63 % und 3-Personenhaushalte 
bei ca. 4%.
Da bei den 3-Personen-Haushalten zu erwarten ist, dass noch ein Nachkomme im Haushalt 
lebt, sind diese - und auch aufgrund des geringen Anteils - in der Ermittlung der zu erwarten
den Belegungsdichte in der geplanten Seniorenwohneinrichtung zu vernachlässigen.
 

Es ist daher von einer Verteilung 1/3 der Altersgruppe 65+ in Einpersonen-Haushalten und 
2/3 in Zweipersonen-Haushalten auszugehen.

Durchschnittliche Grundstücksgröße pro Wohneinheit
Hinsichtlich der für die Planung benötigten Flächengrößen wurde vom Investor eine Vorpla
nung erarbeitet.  Für die angestrebten 19 Wohneinheiten (WE) wurde ein Flächenbedarf von 
ca. 4.700 m² ermittelt. Damit ergibt sich im Plangebiet eine durchschnittliche Grundstücks
größe von rd. 260 m² pro Wohneinheit.
 

Gem. Publikation „Bauland als Engpassfaktor für mehr bezahlbaren Wohnraum“ des Refe
rats „Wohnungs- und Immobilienmärkte“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor
schung  (BBSR)  vom September  2017  beträgt  die  durchschnittliche  Grundstücksgröße  in 
ländlichen Kreisen – hierzu gehört der Landkreis Harz – ca. 749 m². 
 

I.S.d. sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist die für das Plangebiet ermittelte Grund
stücksgröße von ca. 260 m² pro WE als positiv zu bewerten.

Fazit
Pro Jahr ist in Dardesheim im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2030 ein Eigenbedarf für se
niorengerechtes Wohnen bzw. ambulante und teilstationäre Betreuung für 29 - 35 Personen 
zu erwarten.

Im Plangebiet sollen 19 Wohneinheiten umgesetzt werden. Gem. Analyse zur Haushaltss
truktur ist mit 1/3 Einpersonen-Haushalten und 2/3 Zweipersonen-Haushalten zu rechnen. 
Demgemäß werden rd. 6 WE mit einer Person und 13 WE mit 2 Personen belegt sein.  Ins
gesamt werden im Plangebiet also voraussichtlich 32 pflegebedürftige Personen  Platz fin
den. 

Damit bewegt sich die infolge der Planung umzusetzende Anzahl von Plätzen für Senioren
wohnen im Rahmen der gem. Ziel Z 19 und Grundsatz G 20 REPHarz zulässigen Eigenent
wicklung des nichtzentralen Ortes Dardesheim.

Die Änderung der Darstellungen des FNP auf der relativ kleinen Fläche von 0,47 ha stellt 
die planungsrechtliche Voraussetzung für die Bereitstellung notwendiger dezentraler Flächen 
für altersgerechtes Wohnen im Rahmen des Eigenbedarfs dar und entspricht damit den Vor
gaben der Landes-und Regionalplanung.

Ergänzend sei bemerkt, dass in der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Harz (RPG Harz) vom 19.02.2019 zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB aus
geführt wird:
„Aufgrund der Kleinflächigkeit der Vorhaben und deren Lage (keine entgegenstehenden Zie
le der Raum-Ordnung des REPHarz betroffen) werden aus unserer Sicht keine erheblichen  
raumordnerischen Konflikte zu den geplanten 4 Änderungsflächen gesehen.“
Diese Aussage wurde auch in der Stellungnahme der RPG Harz vom 12.11.2019 zur Beteili
gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB aufrecht erhalten.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Die Ortschaft Hessen hat keine zentralörtlichen Funktionen. Eine weitere kleinflächige Be
bauung innerhalb eines bereits von Bebauung geprägten Bereiches stellt keinen raumordne
rischen Konflikt dar (vgl. auch Pkt. 6.1 zu Vorgaben des LEP2010).
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Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Die Änderung der Darstellung von einer Mischbaufläche von ca. 0,2 ha in eine gewerbliche 
Baufläche stellt keinen Konflikt mit der Vorgabe der Eigenentwicklung in der nicht zentralen 
Ortschaft Lüttgenrode dar (vgl. auch Pkt. 6.1 zu Vorgaben des LEP2010).

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
In diesem Teilbereich wird ein ca. 0,4 ha großer Teil der bisher dargestellten Wohnbaufläche 
in Planung als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Dies steht nicht im Widerspruch 
zum Ziel der Eigenentwicklung in der Ortschaft Zilly 8 (vgl. auch Pkt.  6.1 zu Vorgaben des 
LEP2010).

Vorranggebiete (Pkt. 4.3 REPHarz)
Gem. Ziel Z1 zu Pkt. 4.3 - Vorranggebiete des REPHarz sind diese von öffentlichen Pla
nungsträgern bei  ihren Planungen und Maßnahmen,  durch die Grund und Boden in An
spruch genommen oder die räumliche Entwicklung beeinflusst  wird,  zu beachten. Andere 
raumbedeutsame Nutzungen in diesen Gebieten sind ausgeschlossen, soweit diese mit den 
vorrangigen  Funktionen,  Nutzungen  oder  Zielen  der  Raumordnung  nicht  vereinbar  sind. 
Ortslagen und baurechtlich gesicherte Flächen sind von entgegenstehenden Vorrangfestle
gungen ausgenommen. 

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Das Plangebiet wird nicht von Vorranggebieten berührt. 
In  ca.  330  m Entfernung  befindet  sich  das  Vorranggebiet  für  Landwirtschaft  „Nördliches 
Harzvorland“. Dessen Belange werden nicht beeinträchtigt.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Dieser Teilbereich wird nicht von Vorranggebieten berührt. 
Östlich,  in  ca.  770  m Entfernung,  liegt  das  Vorranggebiet  für  Landwirtschaft  „Nördliches 
Harzvorland“. Dessen Belange werden nicht beeinträchtigt.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Der Bereich Amt in Lüttgenrode wird nicht von Vorranggebieten berührt. 
In ca. 1.100 m Entfernung befindet sich das Vorranggebiet für Hochwasserschutz „Ilse“. Das 
Plangebiet liegt zudem ca. 55 m höher.
Eine wechselseitige Beeinträchtigung der Belange der Planung und des Vorranggebiets für 
Hochwasserschutz ist aufgrund der Entfernung und der Höhenlage nicht zu erwarten.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Dieser Teil der vorliegenden 1. Änderung des FNP EHG Stadt Osterwieck wird nicht von 
Vorranggebieten berührt. 
Das Vorranggebiet  für Landwirtschaft  „Nördliches Harzvorland“ umgibt die Ortslage Zillys, 
überlagert sie jedoch nicht. Vom Plangebiet ist es ca. 100 m entfernt. 
Eine Beeinträchtigung seiner Belange kann nicht erkannt werden, insbesondere da in die
sem Teilbereich die Darstellung einer Wohnbaufläche in Planung in eine landwirtschaftliche 
Fläche geändert werden soll. 

Vorbehaltsgebiete (Pkt. 4.5 REPHarz):
Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene Ziel
setzungen. Gem. Ziel Z1 zu Pkt. 4.5 - Vorbehaltsgebiete des REPHarz ist bei der Abwägung 
konkurrierender  Nutzungsansprüche  der  festgelegten  Vorbehaltsfunktion  ein  besonderes 
Gewicht beizumessen. Werden im Rahmen von Bauleitplanungen und Fachplanungen Ab
wägungen zwischen Nutzungskonflikten durchgeführt,  muss der  Planungsträger  verdeutli
chen, dass er dem festgelegten Vorbehalt einen besonderen Stellenwert beigemessen hat.
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Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Das Plangebiet wird nicht von Vorbehaltsgebieten berührt. 
in ca. 900 m Entfernung im Südwesten und in ca. 1.300 m Entfernung im Osten befindet sich 
das  Vorbehaltsgebiet  für  den  Aufbau  eines  ökologischen  Verbundsystems  (ÖVS)  „Fall
stein-Huy“. Dessen Belange werden nicht beeinträchtigt.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Der Teilbereich wird nicht von Vorbehaltsgebieten berührt.
Im Osten befindet sich in ca. 380 m Entfernung das Vorbehaltsgebiet ÖVS „Fallstein-Huy“. 
Ein Hineinwirken der Planung und damit eine Beeinflussung von dessen Belangen ist auf
grund der Entfernung nicht zu erwarten.
Nördlich in ca. 270 m Entfernung liegt das Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz „Großes 
Bruch“. Das Plangebiet liegt ca. 3 m höher. Aufgrund der Entfernung und der Höhenlage ist 
eine wechselseitige Beeinträchtigung der Belange der Planung und des Vorranggebiets für 
Hochwasserschutz nicht zu erwarten.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
An der nordöstlichen Ecke wird dieser Teilbereich vom Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 
„Nördliches Harzvorland“ berührt, jedoch nicht überlagert. 
Im Sinne des Pkt. 4.5 REPHarz dienen die Vorbehaltsgebiete der Ergänzung der Vorrangge
biete um noch nicht endgültig abgewogene Zielsetzungen. 
Das Plangebiet zählt zur im Zusammenhang bebauten Ortslage von Lüttgenrode. Gem. Ziel 
Z1, Pkt. 4.3 REPHarz sind Ortslagen von entgegenstehenden Vorrangfestlegungen ausge
nommen. Diese Festlegung Vorranggebieten ist als bindend auch für die sie ergänzenden 
Vorbehaltsgebiete anzusehen.
Daher und aufgrund der Lage außerhalb der Abgrenzung des Vorbehaltsgebietes sind die 
Vorbehaltsfestlegungen für die Planung unbeachtlich.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Der Teilbereich wird nicht von Vorbehaltsgebieten berührt.
In ca. 1.100 m Entfernung im Norden befindet  sich das Vorbehaltsgebiet  ÖVS „Fallstein-
Huy“. Dessen Belange werden nicht beeinträchtigt.

Straßenverkehr (Pkt. 4.8.3 REPHarz)
Gem.  Ziel  Z1,  Pkt.  4.8.3  Ist  die  funktionsgerechte  Leistungsfähigkeit  des  vorhandenen 
Straßennetzes  als  infrastrukturelle  Voraussetzung  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  des 
Landes und seiner Teilräume und im Interesse der Verkehrssicherheit durch notwendige In
standsetzungen sowie Ausbau- und Neubaumaßnahmen zu sichern bzw. wiederherzustellen 
und entsprechend den aufgeführten allgemeinen Zielen und Grundsätzen zur Verkehrsent
wicklung weiterzuentwickeln.
 

Gem. Ziel Z 4 ist der Neu- oder Ausbau folgender wichtiger landes- und regionalbedeutsa
mer Bundesstraßenverbindungen zur Wirtschaftsförderung sowie zur Funktionsfähigkeit, zur 
Erreichbarkeit  und zur Entlastung von Zentralen Orten und sonstigen Siedlungsbereichen 
vordringlich erforderlich:

1. B 6 Aschersleben - Halle – Leipzig
2. B 79 Wolfenbüttel - Halberstadt - Quedlinburg 
3. B 81 Magdeburg - Halberstadt - Blankenburg (-Nord) (autobahnähnlich) 
4.  B 86 (Thüringen)- Sangerhausen – Hettstedt
5. B 180 Egeln - Aschersleben - Hettstedt - Eisleben - Querfurt - Naumburg - Zeitz – Al

tenburg
6. B 185 Ballenstedt - Aschersleben - Bernburg - Köthen - Dessau 
7. B 245 Haldensleben - Halberstadt mit Verbindung von Barneberg zur B 82 bei Schö

ningen 
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Die Bundesstraßen B 180 und B 86 sind zwischen der BAB A 38 bei Sangerhausen und der 
B 81 bei Egeln als überregionale Nord-Süd-Verbindung so auszubauen, dass diese bis zur 
Fertigstellung der Anbindung der A 71 an die BAB A14 bei Bernburg den straßenverkehrli
chen Anforderungen gemäß dem oben genannten Ziel 2, letzter Absatz, gerecht werden. 
 
Gem. Ziel Z 5, Pkt. 4.8.3 REPHarz ist in Ergänzung des in Z 2 und Z 4 genannten Netzes 
von  Bundesfernstraßen  ein  leistungsfähiges  und  funktionsgerechtes  Netz  von  Landes-, 
Kreis- und Gemeindestraßen bereitzustellen, dauerhaft zu erhalten und bedarfsweise auszu
bauen, um

– die flächenhafte räumliche Erschließung der gesamten Planungsregion,
–  eine Verknüpfung mit dem übergeordneten Bundesfernstraßennetz,
– leistungsgerechte  Verbindungen  zwischen  Mittel-  und  Grundzentren  sowie  Grund

zentren untereinander, 
– die  Verbindung  und  Erschließung  von Wirtschaftszentren,  bedeutsamen Industrie- 

und Gewerbestandorten, Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebieten und –stand
orten und sonstigen punktuellen Verkehrserzeugern,

– die Verbesserung der Umweltbedingungen durch eine Entlastung der Siedlungsberei
che und nachgeordneter Straßen vom Fern- und Regionalverkehr und öffentlichen 
Personenverkehr,

– die Anbindung der Übergangsstellen zum öffentlichen Personenverkehr
zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die in der zeichnerischen Darstellung festgeleg
ten Straßen mit regionaler Bedeutung.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Wie schon im Pkt. 6.1 zu den Vorgaben des LEP2010 ausgeführt, befindet sich in ca. in ca. 
360 m Entfernung die B79, von welcher die B 244 gen Süden abzweigt.
Die B 79 zählt gem. zeichnerischer Darstellung des REPHarz zu den Hauptverkehrsstraßen 
mit Landesbedeutung und die B 244 zu den Straßen mit regionaler Bedeutung. 
Es kommt durch die Planung weder zu einem Heranrücken schutzbedürftiger Nutzungen an 
die B 79, noch an die B 244. Daher ist grundsätzlich eine wechselseitige Beeinträchtigung 
der Belange des Straßenverkehrs und der Planung nicht zu erwarten.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Die B 79 als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung passiert im Westen den Teilbereich. 
Eine Beeinträchtigung der Belange des Straßenverkehrs durch die Planung ist nicht erkenn
bar. 
Die unmittelbare Anbindung des Plangebietes an das Bundesstraßennetz ist insbesondere 
als günstig für die im Teilbereich geplante Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Nut
zung anzusehen. Die Planung steht hier daher im Einklang mit bzw. profitiert von den Vorga
ben der Ziels Ziffer 2, Z 4, Pkt. 4.8.3 REPHarz zum vordringlichen Ausbau der B 79 Wolfen
büttel – Halberstadt – Quedlinburg.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Ca. 70 m südlich des Teilbereiches verläuft die Landesstraße 89 (L 89). Sie ist gem. der 
zeichnerischen Darstellung des REPHarz als Straße mit regionaler Bedeutung klassifiziert.
Eine Beeinträchtigung der Belange der L 89 durch die Planung ist nicht erkennbar. Vielmehr 
wird durch die Lage des gewerblichen Standortes Amt an der L 89 dem Ziel Z 5, Pkt. 4.8.3 
REPHarz entsprochen.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Das Plangebiet selbst wird nicht von im REPHarz als bedeutsam klassifizierten Straßenzü
gen berührt. 

32



Stadt Osterwieck
1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Begründung

Stand: 3. Dezember 2019

Die Ortslage Zillys wird jedoch von der B 244 und der L 87 gequert. Damit ist sie gut in das 
Netz der Landes- und Bundesstraßen eingebunden, was sich mittelbar günstig für die Ent
wicklung des Teilbereiches Hinter den Gärten auswirkt.

Natur- und Landschaftsschutz (Pkt. 5.1 REPHarz)
Gem. Grundsatz G 5 ist bei allen Vorhaben und Maßnahmen dem Schutz von Natur und 
Landschaft Rechnung zu tragen. 

Weitere konkrete Vorgaben für das Planungsgebiet werden seitens der Landes- und Regio
nalplanung nicht getroffen.

Fazit
Wie zu den einzelnen Teilbereichen ausgeführt, ist davon auszugehen, dass die 1. Änderung 
des FNP EHG Stadt Osterwieck mit den landes- und regionalplanerischen Zielvorgaben in 
Einklang zu bringen ist. Die Planung folgt somit gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Vorgaben der 
Raumordnung.

7. BAULEITPLANUNG

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Im Flächennutzungsplan ist für das Plangebiet eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt 
(vgl. Pkt. 4).
Für den Teilbereich ist vom Stadtrat der EHG Stadt Osterwieck bereits der Aufstellungsbe
schluss für den BPlan „Wohnpark Wernigeröder Tor“, Dardesheim gefasst worden (vgl. Pkt. 
2). Das Verfahren soll nach Wirksamkeit bzw. evtl. Planreife der vorliegenden FNP-Änderung 
begonnen werden.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Der wirksame FNP EHG Stadt Osterwieck stellt  für diesen Teilbereich im Südosten eine 
Mischbaufläche und für den Nordwesten eine landwirtschaftliche Fläche dar (vgl. Pkt. 4).
Weiterhin befindet sich der südöstliche Teil des Geltungsbereich innerhalb der rechtskräfti
gen Ergänzungssatzung „Am Stift“, Hessen. Diese setzt fest, dass Wohnzwecken dienende 
Vorhaben sowie Handwerks- und Gewerbebetriebe zulässig sind.
Für diesen Teilbereich ist auch – wie bereits im Pkt. 2 erwähnt - vom Stadtrat der EHG Stadt 
Osterwieck der Aufstellungsbeschluss für den BPlan „Ehemalige Zuckerfabrik Hessen“ ge
fasst worden. Das Verfahren soll nach Rechtskraft bzw. evtl. Planreife der vorliegenden FN
P-Änderung begonnen werden.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Im Teilbereich stellt der Flächennutzungsplan eine Mischbaufläche dar (vgl. Pkt. 4). 
Östlich angrenzend befindet sich der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungspla
nes (VEP) „Neubau Lager- / Produktionshalle Büro- / Wohngebäude“. Dieser setzt vorhaben
bezogen für die AS-69 Produktions- und Handels-GmBH Lüttgenrode ein Gewerbegebiet mit 
Lager- und Produktionshalle,  Ausstellungsbereichen,  Stellplätzen sowie eine Wohnung für 
den Betriebsinhaber fest.
Weiterhin ist vom Stadtrat der EHG Stadt Osterwieck – wie bereits im Pkt. 2 ausgeführt - die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Amt“, Lüttgenrode beschlossen und die frühzeitige Betei
ligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden.
Nach Rechtskraft bzw. evtl. Planreife der vorliegenden 1. Änderung des FNP EHG soll für 
diesen BPlan der Geltungsbereich auf den Teilbereich Amt ausgeweitet und die verbindliche 
Bauleitplanung fortgeführt werden.
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Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Der wirksame FNP EHG Stadt Osterwieck stellt für diesen Teilbereich eine Wohnbaufläche 
in Planung dar (vgl. Pkt. 4).

8. UMWELTBERICHT

Der Umweltbericht  geht  detailliert  auf  die Auswirkungen der Planung auf  die Schutzgüter 
gem. § 2 UVPG und sonstigen Belange des Natur- und Umweltschutzes ein. Zusammenge
fasst kann folgendes bemerkt werden:
  

Die 1. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) der Einheitsgemeinde (EHG) 
Stadt Osterwieck umfasst vier Teilbereiche in den Ortschaften Dardesheim, Hessen, Lütt
genrode und Zilly.  Für die Teilbereiche Hessen und Lüttgenrode wird mit der Änderung des 
Flächennutzungsplans lokal ansässigen Gewerbebetrieben die Möglichkeit zur Erweiterung 
gegeben. In Dardesheim soll  mit Änderung des Flächennutzungsplans die Voraussetzung 
zur Errichtung einer Seniorenwohnanlage geschaffen werden.  Eine in Zilly  bisher im Flä
chennutzungsplan vorhandene Erweiterungsfläche für Wohnnutzung wird in der ursprüngli
chen Größe nicht mehr angestrebt, sodass die als Baugrundstück zu Verfügung stehende 
Fläche reduziert werden soll. 
  

Der Flächennutzungsplan stellt die Bodennutzung für den Geltungsbereich nur in Grundzü
gen dar. Die Aufstellung eines Flächennutzungsplans stellt daher für sich noch keinen Ein
griff i.S.d. BNatSchG dar. Er schafft jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für zukünfti
ge Eingriffe und muss daher auch die planerischen Voraussetzungen zur Umsetzung der 
Eingriffsregelung herstellen. 
Über die Festsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung wie z.B. Erhalt 
und Schaffung von Gehölzstrukturen, die Reduzierung der Bodenversiegelung auf das ab
solut notwendige Maß, die Vermeidung baulicher Maßnahmen während der Brut- und Setz
zeit können die Wirkungen reduziert werden.  
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) ist auch die Stärke des Ein
griffes i.S. der Eingriffsregelung (s.o.) zu ermitteln und ggf. Maßnahmen zur Kompensation 
der Eingriffe zu entwickeln. Bei Beachtung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie
rung verbleiben nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltaus
wirkungen. 

9. GEWÄSSER

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Östlich  angrenzend  an  das  Vorhabengebiet  verläuft  der  „Hellerngraben“,  ein  Gewässer 
zweiter Ordnung im Sinne des § 5 WG LSA. Der in Fließrichtung linke Gewässerrandstreifen 
(Breite 5,0 m)  ist von jeder Bebauung oder sonstiger Versiegelung freizuhalten.

Gemäß § 38 Abs. 2 WHG und § 50 Abs. 1 WG LSA umfasst der Gewässerrandstreifen eine 
Breite von fünf Metern, gemessen ab der Böschungsoberkante. Gemäß § 38 Abs. 4 WHG in 
Verbindung mit § 50 Abs. 2 WG LSA ist die Nutzung der Randstreifen verboten, im Einzelfall 
kann die zuständige Wasserbehörde (hier:  untere Wasserbehörde des Landkreises Harz) 
eine widerrufliche Befreiung zu lassen oder eine Ausnahmegenehmigung erteilen (vgl. § 38 
Abs. 5 WHG i.V.m. § 50 Abs. 3 WG LSA).

Der Hellerngraben mündet nur ca. 90 m entfernt in die „Aue“, die hochwasserabführend ist. 
Hierdurch kann es zum Rückstau, evtl. auch Übertreten des Hellerngrabens kommen. Im In
teresse einer ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung ist dieser Randstreifen vollständig 
freizuhalten (Arbeitsbreite des Baggers ca. 4,00 m). .
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Weiterhin ist den Gewässern, so auch dem Hellerngraben, Raum für eine künftige Entwick
lung zur Verbesserung der ökologischen Bedingungen (siehe Ziel der EU-Wasserrahmen
richtlinie zur Erreichung eines guten Zustandes der oberirdischen Gewässer) zu belassen.

Sämtliche Handlungen im Gewässerbereich und Gewässerschonstreifen sind bei der Unte
ren Wasserbehörde, Landkreis Harz zu beantragen.
Durch Behinderung der Gewässerunterhaltung (bauliche Anlagen, Zäune, Bepflanzungen u. 
a.) können Mehrkostentatbestände für den Eigentümer bzw. Verursacher entstehen und die
se  als  Mehrkosten  vom  zuständigen  Unterhaltungsverband  „Großer  Graben“  geltend 
gemacht werden 

In den anderen Teilbereichen sind keine Gewässer von der Planung betroffen.

10. ANBINDUNG AN DEN ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Der Teilbereich kann über Zufahrten von der westlich verlaufenden öffentlichen Straße „Wer
nigeröder Tor“ erschlossen werden. Die entsprechenden Flächen befinden sich ebenfalls im 
Eigentum des Besitzers des Teilbereiches Wernigeröder Tor.

Für außerhalb der Ortsdurchfahrt (OD) gelten die Anbaubeschränkungen entlang der Kreiss
traße. Es ist daher die Lage des OD - Steins zu beachten.
Es dürfen bis 20 m, gemessen vom äußersten Rand der Fahrbahn längs der Landes- oder 
Kreisstraßen, Hochbauten nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 StrGLSA und § 24 Abs. 1 Nr. 2 mit bauli
chen Anlagen im Sinne des Gesetzes über die Bauordnung, die über Zufahrten oder mittel
bar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.

Nach § 24 Abs. 2 bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige 
Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs der 
Landes- oder Kreisstraße außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äuße
ren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt wer
den sollen.

Ebenso bedürfen bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Lan
des- oder Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert: 
oder anders genutzt werden sollen, der Zustimmung der Straßenbaubehörde,
Sollte der Anschluss an die Kreisstraße außerhalb der ÖD erfolgen, wäre möglicherweise 
eine Versetzung des OD-Steins in Betracht zu ziehen.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Die Erschließung erfolgt über die bestehenden Zufahrten von der öffentlichen Straße „Am 
Stift“.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Dieser Teilbereich ist ebenfalls bereits über bestehende Zufahrten von der Straße „Amt“ aus 
an das öffentliche Straßennetz angebunden.

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Die Wohnbaufläche im Plangebiet kann von der öffentlichen Straße „Hinter den Gärten“ un
mittelbar erschlossen werden. Die landwirtschaftliche Fläche im Norden ist Bestandteil der 
dortigen Ackerflächen 
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11. RADVERKEHR

Der Bedarf straßenbegleitender  Radwege an Bundes- und Landesstraßen 2015 bis 2030 
wurde im Landesradwegeplan Sachsen-Anhalt (LRVP) 2030 festgesetzt (Kabinettsbeschluss 
vom 21.06.2016). Dies betrifft  die straßenbegleitenden Radwege angrenzend an die Teilbe
reiche An der Zuckerfabrik, Hessen und Amt, Lüttgenrode:

• B 79 Hessen - Hessendamm, KN B 79 / L 91 (Lfd. Nr. 159)
• L 89 Osterwieck - Lüttgenrode (Lfd. Nr. 226)

  

Diese Radwege sind in dem weiteren Bedarf eingeordnet.

12. ÖPNV-ANBINDUNG

Gem. Nahverkehrsplan des Landkreis Harz soll der Abstand zwischen den Haltestellen in er
schlossenen Siedlungsgebieten 300 m nicht überschreiten.
Für Gewerbegebiete führt der Nahverkehrsplan des Landkreis Harz aus, dass sie unter Be
rücksichtigung der Nachfragepotenziale an den ÖPNV anzubinden sind.

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Derzeit befindet sich die nächstgelegene Bushaltestelle des ÖPNV am Busbahnhof Dardes
heim. Der Fußweg dorthin beträgt ca. 700 m. Der Standort liegt an der B 244, welche von 
Buslinien des Regionalverkehrs befahren und auf welcher mit unterschiedlichen Linienwegen 
die Anbindung nach Halberstadt und Osterwieck hergestellt  wird. Somit könnte bei Bedarf 
eine Haltestelle eingerichtet werden.

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Die nächstgelegene Haltestelle „Zuckerfabrik“ befindet sich in ca. 130 m Entfernung. Die ÖP
NV-Anbindung wird daher als ausreichend eingeschätzt.

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Die nächstgelegene Haltestelle „Schulstraße“ (die einzige Haltestelle Lüttgenrodes) befindet 
sich in ca. 750 m Entfernung. Bezüglich der Nachfragepotenziale wird eingeschätzt, dass 
Personal, Lieferanten und Kunden überwiegend mittels motorisiertem Individualverkehr an
reisen.  Eine grundsätzliche Anbindung an den ÖPNV ist mit der o.g. Haltestelle in Lüttgenro
de gegeben. Dies wird als ausreichend eingeschätzt

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Die nächstgelegene Haltestelle „Apotheke“ befindet sich in ca. 300 m Entfernung. Die ÖPN
V-Anbindung wird daher als ausreichend eingeschätzt.

13. TECHNISCHE INFRASTRUKTUR

Die Teilbereiche der Planung sind bereits angeschlossen oder können problemlos an die 
zentralen Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen werden.

13.1. Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung

Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV), 
Tränkestraße 10, 
38889 Blankenburg (Harz)

Grundsätzlich werden Erschließungsverträge für innere Erschließungen vom TAZV nur noch 
abgeschlossen, wenn die zukünftigen Verkehrsflächen mittels eines städtebaulichen Vertra
ges nach Herstellung an die Stadt Osterwieck übergeben werden.
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Verbleiben diese Flächen im Privateigentum wird der TAZV Übergabepunkte in Form von 
Schächten (SW) und Wasserzählerschächten (TW) vorgeben. Die Herstellung und Anbin
dung an die öffentlichen Ver- und Entsorgungssysteme obliegt ausschließlich dem TAZV. 
Die Kosten für Wasserzählerschächte sind dem Verband zu erstatten.
Sollten sich vorhandene Leitungssysteme des Verbandes auf den betroffenen Grundstücken 
befinden sind evtl. Umverlegungen zu Lasten des Erschließungsträgers vorzunehmen.
Über die grundsätzliche technische Ausführbarkeit sind mit dem TAZV rechtzeitig Klärungen 
und Vereinbarungen zu treffen.

Wernigeröder Tor, Dardesheim
Im betroffenen Gebiet  ist  die Ver-  und Entsorgung (Übergabepunkte)  sichergestellt.  Eine 
mögliche innere Erschließung im betroffenen Gebiet wäre über einen Erschließungsvertrag 
mit dem TAZV Vorharz möglich. Dabei ist rechtzeitig mit dem Verband die Art und Weise der 
geplanten Bebauung abzustimmen.

Teilbereich An der Zuckerfabrik , Hessen
In diesem Bereich sind Ver- und Entsorgungsanlagen des Verbandes im Straßenzug Am 
Stift und An der Zuckerfabrik vorhanden. Eine mögliche innere Erschließung im betroffenen 
Gebiet  wäre  über  einen Erschließungsvertrag mit  dem TAZV Vorharz möglich.  Dabei  ist 
rechtzeitig mit dem Verband die Art und Weise der geplanten Bebauung abzustimmen. 

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Im betroffenen Gebiet ist die Ver- und Entsorgung (Übergabepunkte) sichergestellt. Bei der 
vorhandenen Abwasserentsorgung handelt sich um eine Vakuumanlage. Diesbezüglich sind 
weitere Anschlüsse und Erschließungen im Detail mit dem TAZV abzustimmen.
Eine mögliche innere Erschließung im betroffenen Gebiet wäre über einen Erschließungsver
trag mit dem TAZV Vorharz möglich. Dabei ist rechtzeitig mit dem Verband die Art und Wei
se der geplanten Bebauung abzustimmen. 

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
In diesem Bereich sind Ver- und Entsorgungsleitungen im Straßenzug Hinter den Gärten vor
handen. Eine mögliche innere Erschließung im betroffenen Gebiet wäre über einen Erschlie
ßungsvertrag mit dem TAZV Vorharz möglich. Dabei ist rechtzeitig mit dem Verband die Art 
und Weise der geplanten Bebauung abzustimmen. 

13.2. Elektroenergie

Avacon Netz GmbH 
Standort Ohrsleber Weg 5
38364 Schöningen

Wird durch zusätzlichen Bedarf an elektrischer Energie werden Erweiterungen der Versor
gungsnetze erforderlich, ist die Führung der ggf. neu zu legenden Leitungen frühzeitig mit 
dem Versorgungsträger abzustimmen.

13.3. Gasversorgung

Halberstadtwerke GmbH, 
Postfach 1511, 38805 
Halberstadt

Die Teilbereiche in Dardesheim; Hessen und Lüttgenrode werden von den Halberstadtwer
ken versorgt.
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Harz Energie Netz GmbH, 
Postfach 16 11, 
37506 Osterode am Harz

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Südlich der Abgrenzung des Teilbereiches Amt verläuft eine Gashochdruckleitung der Harz 
Energie Netz GmbH, die mit Gas-Hochdruckleitungen aus unserem Netz gespeist wird. Die 
Hochdruckanlage und die -leitungen müssen weiterhin im Bestand gesichert  bleiben.  Lei
tungstrassen dürfen nicht überbaut oder tiefwurzelnd überpflanzt werden.

13.4. Telekommunikation

Deutsche Telekom Technik GmbH,
Huylandstr. 18, 
38820 Halberstadt

In allen Teilbereichen befinden sich bereits Telekommunikationslinien der Telekom. Auf die
se ist in künftigen Planungsschritten und insbesondere bei der Umsetzung von Baumaßnah
men unbedingt Rücksicht zu nehmen.
Zu den aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen werden seitens 
der Deutschen Telekom detaillierte Stellungnahmen abgegeben.

14. NIEDERSCHLAGSWASSERENTSORGUNG

Wernigeröder Tor, Dardesheim
Gem. Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen wären die zu erwarten
den hydrogeologischen Verhältnisse für eine u.U.  vorgesehene Versickerung des Nieder
schlagswassers ungünstig (Grundlage: Spezialkarten sowie Archivdaten des LAGB). 
In den folgenden Planungsschritten sollten hier die vor Ort vorhandenen Bodenverhältnisse 
hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit geprüft werden, falls Versickerung vorgesehen ist.

Teilbereiche An der Zuckerfabrik, Hessen;    Amt, Lüttgenrode und   Hinter den Gärten, Zilly
Für diese Bereichen werden hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit seitens des LAGB keine 
Hinweise gegeben.

15. IMMISSIONEN

Teilbereich Wernigeröder Tor, Dardesheim
Das Plangebiet schließt unmittelbar an die bereits von Wohnnutzungen geprägte Ortslage 
Dardesheims an und rundet diese ab. Die angrenzend betriebene landwirtschaftliche Nut
zung ist  auch ohne Durchführung der  Planung bereits  östlich,  nördlich  und westlich  von 
Wohnbauflächen umgeben. Daher kommt es hier nicht zu einer Beeinträchtigung, da die Be
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen bereits die Schutzansprüche angrenzender 
Wohnnutzungen im Bestand zu berücksichtigen hat. 
  

Südlich der Änderungsfläche befindet sich in ca. 360 m Abstand die Ortsumgehungsstraße 
Dardesheim. Im Rahmen einer nachfolgenden Bebauungsplanung sind die vom Verkehr auf 
der Ortsumgehungsstraße verursachten Immissionen im Plangebiet zu bewerten. 

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Durch die Änderung der bestehenden Darstellung einer Mischbaufläche und einer kleineren 
Fläche für die Landwirtschaft sind nun gewerbliche Nutzungen in der Nachbarschaft bisheri
ger Wohnnutzungen möglich. Für diese Wohnnutzungen gelten bisher die Schutzansprüche 
innerhalb einer Mischbaufläche.
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Um das Ziel der EHG Stadt Osterwieck – die Sicherung und Entwicklung dieses erfolgrei
chen Altstandortes – mit den Schutzansprüchen von Wohnnutzungen in Mischbauflächen in 
Einklang zu bringen, sind in nachfolgenden Planungsschritten im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung Festsetzungen i.S.d.  Feinabstimmung zu treffen (z.B.  als eingeschränktes 
Gewerbegebiet GEe). 
  

Der Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan ist bereits, wie schon 
im Pkt. 2 erwähnt, gefasst worden.
Damit soll das Ziel der Flächennutzungsplanung, gem. § 5 Abs. 1 BauGB die künftige städte
bauliche Entwicklung in Grundzügen an dieser Stelle durch Darstellung einer gewerblichen 
Baufläche zu bestimmen, erreicht und mit der vor Ort vorhandenen Gebietsausprägung im
missionsschutzrechtlich in Einklang gebracht werden. 

Teilbereich Amt, Lüttgenrode
Im Plangebiet soll die Darstellung einer Mischbaufläche in eine gewerbliche Baufläche geän
dert werden. Damit kommt es zwar nicht zum Heranrücken von gewerblichen Nutzungen an 
schutzbedürftige Wohnnutzungen, jedoch an den angrenzenden Friedhof. 
Dessen Schutzansprüche sowie die der bereits in der Umgebung vorhandenen Wohnnutzun
gen und Mischbauflächen sollen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch Festset
zungen i.S.d. Feinabstimmung, z.B. als eingeschränktes Gewerbegebiet, berücksichtigt wer
den. 
  

Wie schon im Pkt. 2 ausgeführt, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes „Amt“, Lüttgenrode 
beschlossen und bereits die frühzeitigen Beteiligungen gem. § 3 Abs.  1 und § 4 Abs.  1 
BauGB durchgeführt worden.
Nach Rechtskraft bzw. evtl. Planreife der vorliegenden Änderung des FNP soll der Geltungs
bereich dieses BPlanes ausgeweitet und das Verfahren fortgeführt werden.
Auf diese Weise wird auch hier das Entwicklungsziel der EHG Stadt Osterwieck in Einklang 
mit dem bestehenden Gebietscharakter gebracht. Es wird eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung für den erfolgreichen gewerblichen Altstandort in der Ortschaft Lüttgenrode er
möglicht und die Schutzansprüche der in der Umgebung vorhandenen Wohnnutzungen be
rücksichtigt.
  

Nördlich  der  Änderungsfläche  befindet  sich  der  Friedhof.  Entsprechend  Nr.  1.1  der  DIN 
18005/ Beiblatt 1 ist Friedhöfen der schalltechnische Orientierungswert von tagsüber/ nachts 
55 dB(A) zuzuordnen. Im Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanung ist dieser Schutz
anspruch zu bewerten. 

Teilbereich Hinter den Gärten, Zilly
Das Plangebiet  ist  westlich und östlich begrenzt  von Wohnbauflächen bzw.  bestehenden 
Wohnnutzungen. Der bestehende Gebietscharakter wird durch die Planung nicht verändert. 
Daher immissionsschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten.

16. ALTLASTEN

Teilbereich An der Zuckerfabrik, Hessen
Im Altlastenkataster des Landkreises Harz ist für das Plangebiet im Bereich der ehemalige 
Zuckerfabrik Hessen eine bereits aus dem Altlastenverdacht entlassenen Fläche erfasst. 
Für  diese  Fläche  sind bei  entsprechender  Nachnutzung  die  einschlägigen  Prüfwerte  der 
Bundesbodenschutzverordnung (Anhang 2 Nr. 1.4)  nachweislich einzuhalten.
  

Für die anderen  Teilbereich ist kein Altlastenverdacht bekannt.
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17. KATASTROPHENSCHUTZ

In allen Teilbereichen der Planung besteht kein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampf
mitteln.
  

Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass der Fund von Kampfmitteln jeglicher Art 
nie ganz ausgeschlossen werden kann. Weiterhin wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass 
auf Grund von ständigen Aktualisierungen die Beurteilung von Flächen bei künftigen Anfra
gen ggf. von den bislang getroffenen Einschätzungen abweichen kann.
  

Zuständig für die Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schä
den durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 GVBl. LSA S. 167 sind gemäß § 8 
Nr. 1 und 2 die Landkreise, die kreisfreie Stadt Dessau sowie die jeweiligen Polizeidirektio
nen anstelle der kreisfreien Städte Halle und Magdeburg.
Sollten bei Erschließungsarbeiten Kampfmittel aufgefunden werden oder besteht ein hinrei
chender Verdacht, ist umgehend das Ordnungsamt bzw. die Integrierte Leitstelle des Land
kreises Harz oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu informieren. Alle weiteren Schrit
te erfolgen von dort aus.

18. DENKMALSCHUTZ

18.1. Bau- und Kunstdenkmale

In den Teilbereichen der 1. Änderung des FNP EHG Stadt Osterwieck sind keine Baudenk
male, Denkmalbereiche und Kleindenkmale gem. § 2 Abs. 1, 2 und 3 DenkmSchG LSA be
kannt.

18.2. Archäologische Kultur- und Flächendenkmale

Die bodendenkmalpflegerischen Ausgangssituationen in den vier Änderungsbereichen sind 
sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund ist eine differenzierte Betrachtung der Areale erfor
derlich:

Teilbereich Dardesheim, Wernigeröder Tor
Der Geltungsbereich der l. Änderung befindet sich nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 
im Bereich eines archäologischen Kulturdenkmals (gem. DenkmSchG LSA § 2,2). Es handelt 
sich um ein Siedlungsareal der frühen Eisenzeit.
Für Kulturdenkmale besteht Erhaltungspflicht (DenkmSchG LSA § 9). Bei Bodeneingriffen 
kommt es zur Zerstörung archäologischer Kulturdenkmale. Aus archäologischer Sicht kann 
dem Vorhaben dennoch zugestimmt werden,  wenn  gem. DenkmSchG LSA § 14 Abs.  9 
gewährleistet ist, dass die Kulturdenkmale in Form einer fachgerechten Dokumentation er
halten bleiben (Sekundärerhaltung). Aus diesem Grund müssen vor jeglichen Erdarbeiten ar
chäologische Ausgrabungen zur Dokumentation der archäologischen Denkmalsubstanz und 
zur Fundbergung stattfinden.
Die Realisierung von Baumaßnahmen kann erst in Angriff genommen werden, wenn die ar
chäologische Dokumentation abgeschlossen ist. Um die archäologische Ausgrabung durch
fahren zu können, hat sich der Bauherr rechtzeitig mit dem LDA in Verbindung zu setzen.
Nach  dem gegenwärtigen  Kenntnisstand  sind  keine  gesicherten  Aussagen  zum Umfang 
(zeitlich, finanziell) erforderlicher archäologischer Dokumentationsarbeiten möglich, da keine 
Kenntnisse zur archäologischen Befundsituation (qualitative und quantitative Befundsituati
on,  Erhaltungsbedingungen)  im  Vorhabengebiet  vorliegen.  Aus  Gründen  der  Planungs
sicherheit wird deshalb empfohlen, in einem ersten Dokumentationsabschnitt eine archäolo
gische Baugrunduntersuchung durchzuführen. Ausgehend von deren Ergebnissen sind ge
sicherte Aussagen zum archäologischen Dokumentationsaufwand möglich.
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Teilbereich Hessen, An der Zuckerfabrik
Im Geltungsbereich der l. Änderung sind nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand keine ar
chäologischen  Kulturdenkmale  bekannt.  Allerdings  ist  nördlich  des Vorhabengebietes  ein 
Fundplatz der Bronzezeit entdeckt worden.
Ausgehend von der massiven Überprägung des Areals durch die ehemalige Nutzung als 
Zuckerfabrik ist kaum damit zu rechnen, dass ungestörte archäologische Befunde erhalten 
geblieben sind. Archäologische Dokumentationsarbeiten gem. § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA 
sind daher nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Teilbereich Lüttgenrode, Amt
Die archäologische Befundsituation ist hier vergleichbar mit Dardesheim (s.o.). Das Ände
rungsgebiet befindet sich im Bereich archäologischer Kulturdenkmale. Es handelt sich um 
einen Fundplatz des Neolithikums und das Vorburgareal der mittelalterlichen Stötterlingen
burg. Diese war im 10. Jahrhundert Sitz der Grafen von Stötterlingenburg und wurde bereits 
992 in ein Kloster umgewandelt.
Bei Bauarbeiten bzw. Bodeneingriffen sind archäologische Dokumentationsarbeiten (gem. § 
14 Abs. 9 DenkmSchG LSA) erforderlich (vgl. Stellungnahme LDA vom 18.10.2016 zum Be
bauungsplan „Gewerbegebiet Amt").

Teilbereich Zilly, Hinter den Gärten
Im Änderungsgebiet  sind nach dem gegenwärtigen  Kenntnisstand  keine archäologischen 
Kulturdenkmale  bekannt  (vgl.  Stellungnahme  LDA  vom  17.02.2009  zum  Bebauungsplan 
„Hinter den Gärten").
  

Unabhängig von den durchzuführenden archäologischen Dokumentationsarbeiten sind die 
ausführenden Betriebe sind über die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht im Falle uner
wartet  freigelegter  archäologischer  Funde  oder  Befunde  zu  belehren.  Nach  §  9,3 
DenkmSchG LSA sind Befunde mit dem Merkmal eines Kulturdenkmals „bis zum Ablauf ei
ner Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen", eine wissenschaftliche Untersuchung 
durch das o.g. Landesamt oder von ihm Beauftragter ist zu ermöglichen.

Aufgestellt:
AG gebautes Erbe, Büro Hessen,
3. Dezember 2019

41



Stadt Osterwieck
1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Begründung

Stand: 3. Dezember 2019

42



Stadt Osterwieck
1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Begründung

Stand: 3. Dezember 2019

19. ANLAGEN

Anhang  I - 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 
Anhang II - Schreiben des Bürgermeisters der Ortschaft Dardesheim
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i ab U _*Stadt Dardesheim °^
Landkreis Harz

"Stadt der erneuerbaren Energien" X

`\` ___' M* '__,-1

AG gebautes Erbe
Dipl. lng. Frank Ziehe
Teichstraße 1
38835 Hessen

Wohnbaufläche für Seniorenwohnpark in Dardesheim

Sehr geehrter Herr Ziehe,

der Ortschaftsrat hat sich am 6.3.2019 in seiner Ratssitzung mit der dringenden Notwendigkeit einer
Seniorenwohnanlage in Dardesheim erneut befasst. Entsprechend des Demographiekonzeptes ist
das Vorhalten altersgerechten, betreuten Wohnraumes für Dardesheim dringend notwendig.

Auch 2018 mussten wieder Bürger aus Dardesheim, altersbedingt nach Halberstadt in Wohnanlagen
ausweichen, weil es an einer altersgerechten Wohnanlage in Dardesheim fehlt.
lm vorhandenen Eigenheimgebiet, das durch das BU Schmidt erschlossen und vermarktet wird, ist
durch bereits erfolgte Bebauung mit Eigenheimen keine ausreichende zusammenhängende Fläche
für eine Seniorenwohnanlage mehr vorhanden.
Andere Flächen zum Bau einer Seniorenwohnanlage innerhalb der Ortslage Dardesheim sind nicht
vorhanden, so dass die Nutzung der geplanten Fläche, die derzeit mögliche Variante für Dardesheim
darstellt. Eine kommunale Fläche steht diesbezüglich zur Verfügung.
Diese Fläche war auch bis zur Erstellung des Gesamt F-Planes für die EG Stadt Osterwieck, als
Wohnbaufläche für die Stadt Dardesheim innerhalb der EG Aue Fallstein, ausgewiesen.

Der Ortschaftsrat Dardesheim und auch der Stadtrat der EG Stadt Osterwieck haben die
erforderlichen Beschlüsse zur Änderung des F-Plans und Aufstellung des erforderlichen B-Plans
gefasst und möchten, entsprechend der vorliegenden Anfragen Dardesheimer Bürger, schnellstens
den Seniorenwohnpark Wernigeröder Tor mit dem vorhandenen Investor entwickeln und
realisieren.

Wir hoffen, dass eine Realisierung des Vorhabens in 2020 beginnen kann.

Dardesheim, den 8.3.2019

Mit freundlichen Grüßen

Q
Ralf Voigt
Ortsbürgermeister Stadt Dardesheim

tadt DardcshcımS .

Surcnstraße i Rathausplatz 228
»S36 Dardesheim






